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1Einfuhrung

Vor rund 100 Jahren begann eine rasante Entwicklung auf dem Gebiet der Funktechnik. Heinrich
Hertz gelang es 1888, elektromagnetische Wellen zu erzeugen und die
Ausbreitungseigenschaften nachzuweisen. Der Physiker Guglielmo Marconi verstand es, diese
Erkenntnisse umzusetzen und fiir die Seeschifffahrt zu nutzen. Mit Hilfe der drahtlosen
Telegrafie konnten erstmals Schiffe Nachrichten untereinander austauschen und Meldungen von
und zum Festland iibermitteln.

Als die ,, Titanic* im Jahre 1912 iiber Telegrafie ihr ,,cq cq cq* (an alle Schiffe) in den Ather
funkte, bahnte sich eine der groten Schiffskatastrophen dieses Jahrhunderts an. Spétestens jetzt
erkannte man die Niitzlichkeit und Notwendigkeit eines weltweiten Seefunkdienstes. Auf der
dritten Weltfunkkonferenz wurde daher beschlossen, die 600-m-Welle entsprechend 500 kHz
fiir alle Seefunkstellen als Not- und Anruffrequenz einzufiihren.

Der erste Schritt zur Sicherheit des menschlichen Lebens auf See war getan. Durch die stdndige
Weiterentwicklung auf dem Funksektor wurde bis heute ein Sicherheitssystem geschaffen, das
auf der ganzen Welt einheitlich angewandt wird.

In der weiteren Entwicklung kam der Sprechfunkdienst hinzu. Zunichst war es die Grenz- und
Kurzwelle auf denen man Funkgesprache abwickeln konnte. Auf der Grenzwelle wurde auch eine
Not- und Anruffrequenz festgelegt, es war die 2182 kHz.

Spéater wurde der Ultrakurzwellen-Sprechfunkdienst eingefiihrt. Hier wurde die Not- und
Anruffrequenz auf Kanal 16 entsprechend 156,8 MHz festgelegt.

Mit der Einfiihrung des satellitengestiitzten weltweiten Funksicherheitssystems GMDSS
(Global Maritime Distress and Safety System) auf den Frequenzbereichen Kurz-, Grenz- und
Ultrakurzwelle ist ein groBer Schritt auf dem Wege zur Sicherheit der Seeschifffahrt erreicht.

Nicht nur in der Berufsschifffahrt ist der Seefunkdienst fiir die Sicherheit der Menschen An
Bord von lebenswichtiger Bedeutung. Auch die Eigner von Yachten erkannten sehr bald, dass
die Sicherheit auf dem Meer durch den Funkdienst erheblich erh6ht wurde.

Wer jedoch glaubt, dass die Sicherheit auf See durch das Funktelefon gewéhrleistet ist, wird
im Notfall sehr schnell dessen eingeschrinkte Mdglichkeiten erkennen.

Ein Handy ersetzt keinen Seefunkdienst.
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2Vorschriften fur den Seefunkdienst

2.1Internationale Fernmeldeunion (ITU)

Union Internationale des Télécommunications (UIT)

Die Internationale Fernmeldeunion ist eine Organisation der UNO. Mit Ausnahme einiger
Staaten sind alle Staaten der Welt Mitglied. Thre Aufgabe ist es, international zusammen zu
arbeiten, die Telekommunikation zu erhalten, zu erweitern und die technische Entwicklung zu
fordern.

Alle Staaten verpflichten sich:

1. Stérungen des Fernmeldeverkehrs zu vermeiden.
Es sind damit sowohl betriebliche als auch technische Stérungen gemeint.
Man kann den laufenden Betrieb im Funkverkehr durch eine Sendung auf der
gleichen Frequenz storen. Mann kann durch Setzen eines starken Trégers
eine Sendung unterdriicken. Man kann Leitungen bewusst unterbrechen.

2. Notmeldungen mit Vorrang zu befordern.
Im Notfall kdnnen bestehende Verbindungen fiir die Ubermittlung von
Notmeldungen nach Ankiindigung unterbrochen werden. Z.B. kénnen laufende
Fernsehsendungen im Notfall unterbrochen werden.

3. Das Fernmeldegeheimnis zu wahren.
Dieser Punkt wird in einem besonderen Abschnitt eingehend besprochen.

4. Die Vollzugsordnung fiir den Funkdienst (VO Funk) zu beachten.
Dieser Punkt wird in einem besonderen Abschnitt eingehend besprochen

5. Die Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitszeichen zu schiitzen.
Immer wieder wird versucht , die Notzeichen fiir die Werbung zu
missbrauchen. Dadurch werden die Bedeutungen dieser Zeichen gemindert
und verlieren Thre Aufmerksamkeit. So wurde unléngst das Notzeichen
MAYDAY in folgender Werbung verwendet: “MAYDAY MAYDAY letzter Aufruf

fiir die Superpreise von ..... .
Dies ist nicht nur verboten sondern wird auch unter Strafe gestellt.

6. Die missbrauchliche Benutzung dieser Zeichen zu verfolgen.
Der Gesetzgeber ist gehalten, solchen missbrauchlichen Nutzungen
nachzugehen und entsprechend zu ahnden.
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2.2Die Vollzugsordnung fiir den Funkdienst (VO Funk)
Radio Regulations (RR)

beinhaltet:
1. Technische und betriebliche Anforderungen an Funkgeriten.

Jedes Funkgerit, sei es ein Empfanger oder ein Sender, muss so beschaffen sein, dass es
von der baulichen bzw. technischen Seite her einwandfrei arbeitet. D.h., dass es weder
Storungen verursacht, noch Frequenzen erzeugt, die nicht verwendet werden diirfen.
Bevor ein Funkgerit in Serie geht, muss es eingehend gepriift werden. Die Aufgaben
des Bundesamtes fiir die Zulassung in der Telekommunikation werden von lizenzierten
Privatfirmen wahrgenommen. Nach der Beleihungs- und Akkreditierungsverordnung
konnen private Personen oder Personengesellschaften mit der Wahrnehmung der
Aufgaben einer ,,Benannten Stelle* belichen werden. Die drei iibereinander
angeordneten Buchstaben sind die Abkiirzungen der Priiffirma, z.B. CTC, EMC, ETS,
ICT, LGA, TPS, TRP, XYZ.

Wird diese Priifung erfolgreich abgeschlossen, so erhélt das Gerét (und ihre baugleichen
Nachfolger) ein Priifzeichen. Es besteht aus dem Bundesadler, der Abkiirzung der
Priiffirma und einer Priifnummer

Altere Gerite haben noch die Abkiirzungen friiherer staatlicher Priifstellen, z.B. FTZ =
Fernmeldetechnisches Zentralamt, ZZF = Zentrale Zulassungsstelle fiir Fernmeldegeréte
oder BZT = Bundesamt fiir Zulassungen in der Telekommunikation.

Die Genehmigungspflicht fiir die Funkanlagen.

Jede Funkanlage muss vom Bundesamt fiir Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
zugelassen werden bevor sie in Betrieb genommen wird. Zu beriicksichtigen ist, dass fiir
einige Funkanlagen eine generelle Genehmigung erteilt wurde, z.B. fiir CB-
Handfunkgerite.
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Die Frequenzverteilung fiir die verschiedenen Funkdienste.
Jedem Funkdienst sind bestimmte Frequenzbereiche zugeteilt. So hat z.B. der
Rundfunkdienst andere Frequenzen als der Seefunkdienst oder der Flugfunkdienst. Der
Amateurfunkdienst hat einen anderen Frequenzbereich wie der CB-Funkdienst. Wobei
es durchaus Frequenzen gibt, die von zwei Funkdiensten gemeinsam genutzt werden
diirfen, z.B. im koordinierten Rettungsdienst. Suchflugzeuge diirfen Seefunkfrequenzen
nutzen , um gemeinsam Hilfe fiir Schiffbriichige zu leisten.

Die Rufzeichenverteilung international.

Bestimmungen tiber Anrufverfahren und Betriebsabwicklung.

Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsverfahren.

Nachrichten fiir die Sicherheit der Schifffahrt.

DSC Dauerwache.

Dauerwache NAVTEX bzw. EGC (Enhanced Group Call = erweiterter Gruppenruf).

Nachrichten fiir die Sicherheit der Seeschifffahrt (MSI).

Fernmeldegeheimnis.

. Funkzeugnisarten und Priifungsanforderungen.

Seefunkzeugnisse und Funkpersonal auf Schiffen ab 300 BRZ.

Abrechnungsverfahren.
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2.3Telekommunikationsgesetz (TKG)
Es behandelt:

1. Hoheitsrecht

Das Hoheitsrecht im Bereich der Telekommunikation obliegt dem Bund. Es wurde fiir
den Bereich Funkdienst der Regulierungsbehorde fiir Telekommunikation und Post
iibertragen. Ausgenommen ist der Funkdienst der den militdrischen Bereich umfasst.
Um eine Seefunkanlage zu betreiben, bedarf es einer Frequenzzulassung (frither
Genehmigungsurkunde). Sie kann bei der Regulierungsbehdrde fiir Post und
Telekommunikation, AuBlenstelle Hamburg, beantragt werden.

2. Verleihungsrecht

Das Hoheitsrecht kann mittels Urkunden verliehen werden. Es kann quasi jedermann ein
Hoheitsrecht iibertragen bekommen, wenn er die ndtige Qualifikation nachweisen kann.
Nach Abschluss einer erfolgreichen Seefunkpriifung erhélt der Anwirter ein
entsprechendes Seefunkzeugnis, es ist einer Urkunde gleichzusetzen.

3. Benutzungsrecht

Jedermann hat das Recht eine Seefunkanlage zu benutzen, sofern er die geforderten
Entgelte dafiir entrichtet. Eine Seefunkanlage darf auch im Hafen von Passanten

benutzt werden, wenn z.B. keine andere Moglichkeit besteht im Notfall Hilfe herbei zu
holen.

Zusammenfassung zu Punkt 1 bis 3:

Eine Funkanlage darf nur der betreiben, der eine Frequenzzulassung besitzt.
Eine Funkanlage darf nur der bedienen, der ein giiltiges Seefunkzeugnis besitzt.
Eine Funkanlage darf jedermann benutzen, jedoch nicht betreiben oder bedienen!
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4. Uberwachungsrecht

Das Uberwachungsrecht obliegt dem Bund bzw. die ihm unterstellte Behorde (z.B.
Regulierungsbehorde fiir Telekommunikation und Post [RegTP] oder Bundesamt fiir
Seeschifffahrt und Hydrographie [BSH] ). Es darf nicht nur der Funkverkehr tiberwacht
werden, sondern auch die Funkanlage. Die Uberwachung erstreckt sich auch auf die
nachzuweisenden Urkunden (Seefunkzeugnisse und Frequenzzuteilungen). Den
Priifbeamten muss zu jeder Zeit der Zutritt zur Funkanlage gewéhrt werden. Im Ausland
ist den jeweiligen Priifbehdrden ebenfalls der Zutritt zu gewidhren. Nach internationalem
Recht kann eine Funkanlage, wenn sie nicht den Bestimmungen entspricht, stillgelegt
bzw. ausgebaut werden.

5. Fernmeldegeheimnis
Dieser Punkt wird in einem besonderen Abschnitt eingehend besprochen.
6. Strafbestimmungen

Wer gegen geltendes Recht verstofit, z.B. gegen die vorgenannten Gesetze bzw.
Bestimmungen, kann bestraft werden. Es werden hierzu das Gesetz iiber
Fernmeldeanlagen, das Telekommunikationsgesetz und das Strafgesetzbuch zur
Anwendung gebracht.

7. Zustindigkeit fiir den Seefunk (Frequenzzuteilung, ehemals Genehmigung)

Zustandig fiir den Seefunkdienst ist die Regulierungsbehodrde fiir Telekommunikation
und Post (RegTP). Das Errichten von Funkanlagen des Seefunkdienstes und des
Ortungsfunkdienstes auf Schiffen unter deutscher Flagge ist allgemein genehmigt, wenn
die Funkanlagen und Zusatzeinrichtungen den erforderlichen technischen und
betrieblichen Funktionsbestimmungen entsprechen und eine Zulassungsnummer haben.
Um eine Seefunkanlage betreiben zu kdnnen, ist eine Frequenzzulassung erforderlich.
Sie ist bei der RegTP, Auflenstelle Hamburg, Sachsenstr. 12-14, 20097 Hamburg mittels
Formblatt zu beantragen.
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2.4Das Internationale Ubereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See

(SOLAS)

enthdlt Rahmenbedingungen fiir die Sicherheit auf Seeschiffen, die von allen seefahrenden
Nationen der Erde anerkannt werden. Insbesondere regelt es die allgemeinen
Sicherheitsbestimmungen fiir ausriistungspflichtige Schiffe (ab 300 BRZ =
Bruttoraumzahl) und die vorgeschriebene Funkausriistung.

Die International Maritime Organisation (IMO) hat das Kapitel IV des Internationalen
Ubereinkommens zum Schutze des menschlichen Lebens auf See = safety of life at sea
(SOLAS) im Zusammenhang mit der Einfiihrung des GMDSS (Global Maritime Distress
and Safety System) neu gefasst. Der Inhalt umfasst im wesentlichen folgende Punkte:

1. Ausriistung der Schiffe mit Funkanlagen und funktechnischen Rettungsmitteln je nach
Seegebiet (A1 bis A4),

2. Funktionsanforderung (Notalarm, getrennte Funksysteme),

3. Funkwachen,

4. Stromversorgung (Hauptstromquelle, Notstromquelle, Ersatzstromquelle)
5. Instandhaltungsanforderungen,

6. Funkpersonal,

7. Funktagebuch.

SOLAS fordert, dass alle ausriistungspflichtigen Schiffe mit

* einer Satelliten-Seenotfunkbake (Satelliten-EPIRB = Emergency Position Indicating Radio
Beacon),

* einem oder zwei Radartranspondern (Radarantwortbaken),

* einem NAVTEX-Empfinger (Navigational warnings by Telex) und

» wasserdichten Handsprechfunkgeriten fiir UKW
auszuriisten sind.
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2.5Schiffssicherheitsverordnung (SchSV)

Die Schiffssicherheitsverordnung ist die nationale Version von SOLAS. Die
Schiffssicherheitsverordnung regelt die Pflichtausriistung von allen deutschen Schiffen, danach
sind alle deutschen Schiffe, die unter diese Verordnung fallen (auch Schiffe mit einer
Bruttoraumzahl von weniger als 300 BRZ z.B. Fischereifahrzeuge) mit Funkanlagen nach
GMDSS auszuriisten.

Waihrend frither die Schiffe nach Art und Grée mit Funkanlagen auszuriisten waren, hingt die
Ausriistung heute von den Fahrtgebieten ab.

Ferner ist hier festgeschrieben welche Anforderungen die Funkanlagen erfiillen miissen und wie
die Sicherheitsfunkwachen wahrzunehmen sind.

Der Priif- und Abnahmedienst des Bundesamtes fiir Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH)
hat Aufgabe, die Funkanlagen der Seefunkstellen auf deutschen Schiffen nach den
Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes und der Schiffssicherheitsverordnung sowie
den einschldgigen nationalen und internationalen Vorschriften liber den Seefunkdienst
technisch und betrieblich zu priifen.

Ferner obliegt dem Priif- und Abnahmedienst das Ausfertigen der Priifbescheinigung fiir die
See-Berufsgenossenschaft zum Ausstellen des Funksicherheitszeugnisses.

© ABC Wassersport GmbH
Pettenkoferstr. 17, 80336 Miinchen, Tel. 089/533012 Fax 089/533013

www.abc-wassersport.de, info@abc-wassersport.de



http://www.abc-wassersport.de/

ABC-PROBELEKTION Allgemeines Funkbetriebszeugnis / LRC
Lektion 2 / Seite 11

3Allgemeine Grundkenntnisse iiber den mobilen Seefunkdienst

Goldene Funkerregeln !!!

Erst horen dann senden!
Keine Aussendung ohne Kennung !
Jeder Anruf so kurz wie moglich und so lang wie nétig!

3.1Verkehrsarten im Bereich des Mobilen Seefunkdienstes

Im Seefunkdienst unterscheiden wir nach Vorrangverkehr und normalem Funkverkehr.

3.1.1Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsverkehr

In der Rangfolge steht der Notverkehr an erster Stelle.

Es folgen der Dringlichkeitsverkehr und der Sicherheitsverkehr (Vorrangverkehr).
Danach folgen Funkpeilungen, Verkehr, der die Navigation und die Flugsicherheit der
Luftfahrzeuge betrifft, Wettermeldungen (OBS),Telegramme der Charta der Vereinten
Nationen, Staatsfunktelegramme, Schiffsdiensttelegramme, Telegramme oder Gesprache der
Besatzung.

Beim Vorrangverkehr wird

a) nach der althergebrachten Weise verfahren (NON GMDSS),
und

b) nach der neuen Weise im GMDSS.
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Notverkehr (NON GMDSS)

Er wird grundsétzlich bis zur Aufhebung auf UKW Kanal 16 (156,8 MHz) bzw. 2182 kHz
abgewickelt.

Kanal 16 und 2182 kHz sind die internationalen Not- und Anrufkanéle, iiber die man sowohl
Schiffe als auch Kiistenfunkstellen anrufen kann. Der Anruf soll so kurz wie moglich und so
lang wie notig sein mit priazisen Angaben.

Der Vorrangverkehr wird bis zur Beendigung auf Kanal 16 bzw. 2182 kHz abgewickelt.
Der tibrige Verkehr muss auf einem Arbeitskanal oder Arbeitsfrequenz erledigt werden.
Notverkehr liegt immer dann vor, wenn Gefahr fiir Schiff und Besatzung vorliegt.

Ob ein Notverkehr vorliegt entscheidet der Kapitén oder der fiir das Schiff verantwortliche
erste Mann z.B. Skipper.

Dringlichkeitsverkehr

Ein Dringlichkeitsverkehr ist immer dann gegeben, wenn Gefahr fiir Schiff oder Besatzung
vorliegt. Mann iiber Bord ist im NON GMDSS ein Dringlichkeitsfall. Auch wenn ein Schiff
Maschinenschaden hat und fiir die Besatzung keine Gefahr besteht, liegt ein Dringlichkeitsfall
vor. Der Kapitédn hat auch in diesem Fall zu entscheiden.

Der Dringlichkeitsverkehr wird bis zu seiner Authebung auf Kanal 16 bzw. 2182 kHz
abgewickelt. Nur wenn starker Funkverkehr auf Kanal 16 bzw. 2182 kHz vorherrscht, sollte
man zur Verbreitung der Meldung auf einen internationalen Schiff-Schiff-Kanal (z.B. 06 oder
3023 kHz) ausweichen.

Sicherheitsverkehr

Ein Sicherheitsfall liegt immer dann vor, wenn sich fiir die Schifffahrt eine Gefahr andeutet.
Vertriebene Tonnen, treibende Baumstdmme, aufkommender Sturm oder Orkan konnen als
Sicherheitsmeldung angekiindigt werden. Diese Art der Meldungen werden im NON GMDSS
auf Kanal 16 angekiindigt und auf einem Internationalen Schiff-Schiff-Kanal verbreitet.
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3.1.20ffentlicher/nichtoffentlicher Nachrichtenaustausch

Offentlicher Nachrichtenaustausch (Funkverkehr) findet statt wenn Funkgespriiche,
Funktelegramme und Funkfernschreiben der Allgemeinheit tiber Kiistenfunkstellen fiir den
offentlichen Nachrichtenaustausch in das 6ffentliche Netz oder von Schiff zu Schiff gefiihrt
werden.

Nichtoffentlicher Nachrichtenaustausch (Funkverkehr) findet statt bei einem
schiffsbetrieblichen Funkverkehr und Funkverkehr mit Revier- und Hafenfunkdiensten.

Revier- und Hafenfunkdienst

Uber Kiistenfunkstellen des Revier- und Hafenfunkdienstes sowie Schleusen sind
Verbindungen mit dem 6ffentlichen Fernmeldenetz nicht zugelassen; d.h. der
Seefunkgesprichs-, Seefunktelegramm- und Seefunktelexverkehr zwischen Schiffen und
Orten an Land und umgekehrt, darf nur iiber Kiistenfunkstellen fiir den 6ffentlichen
Nachrichtenaustausch geleitet werden.

Im Verkehr des Revier- und Hafenfunkdienstes sowie der Schleusen diirfen nur Mitteilungen
tibermittelt werden, die sich auf das Fiihren, die Fahrt oder die Sicherheit von Schiffen oder,
in dringenden Fiéllen, auf den Schutz von Personen beziehen.

Ein weiterer Funkdienst innerhalb des mobilen Seefunkdienstes der ebenfalls zum
Sicherheitsfunkdienst z&hlt ist der Schiffslenkungsdienst.

Schiff-Schiff-Verkehr

Funkverkehr von Schiff zu Schiff kann stattfinden zum Austausch von nautischen
Informationen, von schiffsbetrieblichen Informationen und zum Fiihren von Privatgesprachen
zwischen den Besatzungen. Eine Schiff-Schiff-Verbindung wird in der Regel auf Kanal 16
bzw. 2182 kHz eingeleitet und auf einem der Schifffahrt zur Verfiigung stehendem Kanal
(Schiff-Schiff-Kanal) abgewickelt und zwar auf dem UKW-Kanélen 06, 08, 72 und 77 oder
auf Grenzwelle 3194 kHz oder 3279 usw..

Die UKW-Kanéle 75 und 76 sind ausschlieBlich fiir Funkverkehr der die Navigation betriftt.
Sportboote benutzen in deutschen Hoheitsgewéssern die UK W-Kanéle 69 und 72.

Es konnen auch Schiff-Schiff-Verbindungen iiber eine Kiistenfunkstelle fiir den 6ffentlichen
Nachrichtenaustausch hergestellt werden.
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Funkverkehr an Bord

Der Sprechfunkverkehr zwischen Funkstellen fiir den Funkverkehr an Bord ist ein

nichtoffentlicher Funkverkehr fiir schiffsbetriebliche Zwecke. Funkstellen fiir den

Funkverkehr an Bord diirfen ausschlieBlich betrieben werden

1. fiir den internen Funkverkehr an Bord ein und desselben Schiffes oder

2. fiir den Funkverkehr zwischen einem Schiff und seinen Uberlebensfahrzeugen bei
Rettungsiibungen oder —einsdtzen oder

3. fiir den Funkverkehr innerhalb eines Schlepp- oder Schubverbandes,

4. fiir den Funkverkehr beim Festmachen des Schiffes/Umgang mit Leinen und Ankern.

Es sind hierfiir die Kanile 15 und 17 vorgesehen; die Sendeleistung sollte 0,1 bis 1 Watt
betragen.

Fiir diese Zwecke diirfen tragbare Funkgerite auch von Personen bedient werden, die selbst
nicht Inhaber eines Seefunkzeugnisses sind.

Tragbare Funkanlagen diirfen im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland nicht an
Land betrieben werden.

Testsendungen sollten nach Moglichkeit nicht auf dem Not- und Anrufkanal stattfinden. Die
Aussendung sollte 10 Sekunden nicht {iberschreiten und muss mit dem Wort ,, Test* und dem
Schiffsnamen mit Rufzeichen gekennzeichnet sein.

Im Seefunkdienst unterscheiden wir nach Vorrangverkehr und normalem Funkverkehr.
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3.2Funkstellen im Bereich des mobilen Seefunkdienstes

3.2.1Seefunkstellen

sind Mobile Funkstellen des Seefunkdienstes an Bord eines nicht dauernd verankerten
Seefahrzeugs, ausgenommen Funkstellen auf Rettungsbooten und —f168en.

In der Bundesrepublik Deutschland werden Funkstellen auf verankerten Feuerschiffen als
Seefunkstellen behandelt. Voraussetzung fiir den Betrieb einer Seefunkstelle sind:

1. Frequenzzuteilung,

2. zugelassene Funkgerite und

3. ausreichendes Funkzeugnis des Bedieners.

Die Frequenzzuteilung ist immer an Bord mitzufiihren. Bei Eignerwechsel des Schiffes,
Namenswechsel des Schiffes und bei Auswechslung der Funkanlage muss eine neue
Frequenzzuteilung bei der RegTP AufBlenstelle Hamburg angefordert werden.

Die Ausriistung eines Schiffes mit Funkanlagen regelt die Schiffssicherheitsverordnung.
Wird eine Yacht gewerblich genutzt, so ist bei der Seeberufsgenossenschaft ein
Funksicherheitszeugnis anzufordern.

Soll eine Seefunkstelle auch Binnengewisser befahren, so muss zusitzlich eine
Sprechfunkanlage fiir den Binnenschifffahrtsfunk mit ATIS-Kennung eingebaut sein. Ferner
muss der Funker iiber ein Sprechfunkzeugnis fiir den Binnenschifffahrtsfunk besitzen.

Rufzeichenbildung

Zur besseren Unterscheidung von gleichnamigen Schiffen und zur besseren Identifizierung
sind fiir alle Funkstellen zusétzlich zum Namen der Funkstelle Rufzeichen eingefiihrt worden.

Die Rufzeichen deutscher Funkstellen werden aus der internationalen Rufzeichenreihe DAA
bis DRZ und Y2A bis Y9Z ausgewihlt.
Die Y-Rufzeichen wurden von der damaligen DDR iibernommen.

Seefunkstellen haben 4 Buchstaben oder zwei Buchstaben und vier Ziffern,
z.B. DAGZ oder DB1234.

Die vierstelligen Rufzeichen erhilt das Schiff wenn es im Schiffsregister beim zustindigen
Amtsgericht eingetragen wird.
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Die sechsstelligen Rufzeichen werden von der RegTP (Regulierungsbehorde fiir Telekom und
Post) Aullenstelle Hamburg vergeben.

Uberlebensfahrzeuge tragen das Rufzeichen des Mutterschiffes mit zwei zusitzlichen Ziffern,
z.B. DAGZA49.

Schiffe, die vier Buchstaben als Rufzeichen haben, sind im Schiffsregister eingetragen.

Wenn ein Schiffsneubau auf Kiel gelegt wird, erhélt es ein Unterscheidungssignal sobald es
im Schiffsregister eingetragen wird. Dieses Unterscheidungssignal wird, sobald das Schiff mit
einer Funkanlage ausgeriistet wird, gleichzeitig das Rufzeichen.

Schiffe, die zwei Buchstaben und vier Ziffern haben, sind nicht im Schiffsregister eingetragen
und erhalten das Rufzeichen von der Regulierungsbehorde Post und Telekom (frither
Bundesamt fiir Post und Telekommunikation).

Dariiber hinaus gibt es Sammelrufzeichen fiir bestimmte Empfangergruppen. Z.B. Schiffe
einer Reederei, einer Verwaltung oder einer Art (Fischereifahrzeuge).

D.h. unter einem bestimmten Sammelrufzeichen werden mehrere Schiffe gleichzeitig gerufen
fiir die ein inhaltsgleiches Telegramm vorliegt. Diese Telegramme werden von einer
Kiistenfunkstelle zu einer bestimmten Programmzeit drei Mal an darauffolgenden Tagen blind
ausgesendet, d.h. es wird davon ausgegangen, dass die Schiffe, fiir die das Telegramm
bestimmt ist, diese Aussendung abhoren. Eine Empfangsbestatigung wird von den Schiffen
nicht erwartet.
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Sammel- Absender des Empféinger des Telegramms
Rufzeichen Telegramms
DAAA Telekom AG alle deutschen Seefunkstellen
DAAD Von allen deutschen An alle deutschen Seefunkstellen
Seefunkstellen
DAAG Bundeserndhrungs- An alle deutschen Fischereifahrzeuge
Minister
DAAF HAGENUK alle deutschen Seefunkstellen, die

von HAGENUK betreut werden

DAAH RegTP An alle deutschen Seefunkstellen

DAAY BSH alle deutschen Handelsschiffe

Flugfunkstellen haben als Rufzeichen 5 Buchstaben, sie sind meistens am Rumpf oder unter den
Tragflachen deutlich zu sehen.

] ler Funkstellen im GMDSS (MMSI-N ;
(GMDSS = Global Maritime Distress and Safety System)

Zusétzlich zum Schiffsnamen und Rufzeichen werden zur Kennzeichnung von DSC-See- und
Kiistenfunkstellen Rufnummern des Seefunkdienstes vergeben.
Diese Rufnummern heilen MMSI-Nummern ( Maritime Mobile Service Identities).

Sie bestehen aus 9 Ziffern.

Die Landeskennziffern (MID = Maritime Identifikation Digit) fiir Deutschland sind die MID
211 und 218.

Deutsche Seefunkstellen erhalten MMSI-Nummern die mit der MID beginnen und mit
einer 0 enden, z.B. 211204360.

Deutsche Kiistenfunkstellen erhalten MMSI-Nummern, die mit zwei Nullen beginnen, gefolgt
von der Landeskennziffer 211 und vier weiteren Ziffern z.B. 00 211 3100.

Gruppen von Schiffen erhalten eine MMSI-Nummer, die mit einer 0 beginnt, gefolgt von der
MID und weiteren 5 Ziffern z.B. 0 211 54321.
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Sie sind von der Art mit Sammelrufzeichen zu vergleichen.

Beispiel 0 211 100 00 an alle deutschen Schiffe von der Deutschen Telekom AG
0211 200 00 an alle deutschen Schiffe vom Bundesministerium fiir Verkehr

Im Schiff-Schiff-Verkehr (vornehmlich in den Staaten) hort man gelegentlich, dass das Schiff
CARINA CONTROL gerufen wird. Damit ist die Hauptfunkstelle an Bord des Schiffes
CARINA gemeint. ELISA ALFA bedeutet, dass die erste Nebenfunkstelle auf dem Schiff
ELISA gemeint ist. GERMANIA BRAVO bedeutet, dass die zweite Nebenfunkstelle an Bord
der GERMANIA gerufen wird.

3.2.2Kiistenfunkstellen

sind ortsfeste Funkstellen des mobilen Seefunkdienstes. Sie sind Bindeglied zwischen den
Seefunkstellen und den Landteilnehmern. Thr Name setzt sich zusammen aus den
geographischen Namen des Ortes, ggf. der Art des Dienstes und dem Wort Radio; z.B.
Hamburg Port Radio oder Warnemiinde Traffic Radio.

Deutsche Kiistenfunkstellen haben nach ihrem Namen als Rufzeichen drei Buchstaben aus der
Reihe DAA bis DRZ (Kiel Radio/DAO).

Der Mobile Seefunkdienst findet statt zwischen den Seefunkstellen und Kistenfunkstellen
oder zwischen Seefunkstellen.

3.2.3Lotsenstationen, Revier- und Hafenfunkstellen

sind Kiistenfunkstellen, die der Ubermittlung oder Entgegennahme von Nachrichten dienen,
die ausschlieBlich das Fiihren, die Fahrt oder die Sicherheit von Schiffen oder, in dringenden
Fillen, den Schutz von Personen betreffen. Nachrichten des 6ffentlichen
Nachrichtenaustausches sind in diesem Funkdienst nicht zugelassen.

3.2.4Luftfunkstellen des SAR-Dienstes (SAR = search and rescue)

sind Funkstellen, die sich an Bord eines Fluggerites befinden. Im Funkverkehr zwischen SAR
und Seefunkstellen gelten die Regeln des Seefunkdienstes.

3.2.5Rettungsleitstelle ( Maritime Rescue Coordination Center [MRCC])
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ist eine ortsfeste Funkstelle, die die Gesamtleitung eines Seenotfalls in ihrem
Zustandigkeitsbereich tibernimmt. Sie koordiniert die RettungsmaBBnahmen fiir in Not
geratene Schiffe und gibt Informationen iiber SAR-Maf3nahmen.

3.3Urkunden, Befihigungsnachweise und Dienstbehelfe

Frequenzzuteilungsurkunde, sie wird ausgestellt von der Regulierungsbehorde fiir Telekom
und Post (RegTP)

Funksicherheitszeugniss, wird ausgestellt vom Bundesamt fiir Seeschifffahrt und
Hydrographie (BSH)

Seefunkzeugnis, wird ausgestellt von den staatlichen Seefahrtsschulen bzw. fiir die
Sportschifffahrt vom Deutschen Motoryachtverband/Deutschen Segler-Verband

Funktagebuch, muss vom Funker oder zustindigem Nautiker gefiihrt werden

List of Shipstations, (Verzeichnis der Seefunkstellen) im Fachhandel erhéltlich

List of Coast Stations, (Verzeichnis der Kiistenfunkstellen) im Fachhandel erhéltlich
Nachrichten fiir Seefahrer, Bundesministerium fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
Mitteilungen fiir Seefunkstellen (MfS), von der RegTP

Nautischer Funkdienst Band I, erhiltlich im Fachhandel

Yachtfunkdienst entsprechend dem Fahrtgebiet, erhéltlich im Fachhandel
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3.4Grundkenntnisse iiber Frequenzen und Frequenzbinder

3.4.1Beziehung zwischen Frequenz und Wellenldnge

Die Frequenz wird gemessen an der Haufigkeit der elektrischen Wellen (Schwingungen) pro
Sekunde.

Die Mal3einheit dafiir ist Hertz (Hz) = (1 Schwingung pro Sekunde). Ein Sender, der auf 2000
Kilohertz (kHz) sendet, strahlt 2 000 000 Schwingungen aus. Diese Frequenz liegt in einem
nicht mehr horbaren Bereich und wird als Hochfrequenz (Hf) bezeichnet. Frequenzen im
horbaren Bereich sind Niederfrequenzen (Nf).

Grundsatzlich gilt: je niedriger die Frequenz, um so linger sind die Schwingungswellen oder
je hoher die Frequenz, um so kiirzer sind die Schwingungswellen. Die Sende- und
Empfangsfrequenzen werden Kilohertz (kHz) oder Megahertz (MHz) angegeben.

3.4.2Maleinheiten fiir Frequenzen: Hz, kHz, MHz, GHz

1 Hz (Hertz) =1 Schwingung pro Sekunde

1 kHz (Kilohertz) =1 000 Schwingungen Pro Sekunde

1 MHz (Megahertz) =1 Million Schwingungen pro Sekunde

1 GHz (Gigahertz) =1 Milliarde Schwingungen Pro Sekunde

3.4.3Unterteilung des Frequenzspektrums
Im Seefunkdienst kennen wir folgende Frequenzbereiche:

Langwellen (LW), engl. Abk. LF, 100 kHz bis 300 kHz ~ 3000 m bis 1000 m
Mittelwellen (MW) engl. Abk. MF, 300 kHz bis 1605 kHz ~ 1000 m bis 187 m
Grenzwellen (GW) 1605 kHz bis 4000 kHz ~ 187 mbis 75 m
Kurzwellen (KW) engl. Abk. HF 4000 kHz bis 27,5MHz ~ 75mbis 10 m

Ultrakurzwellen (UKW) engl. Abk. VHF 27,5 MHz bis 300 MHz ~ unter 10 m
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3.5Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen

3.5.1Ausbreitungsformen

Radio- bzw. Funkwellen, die von einer Sendeantenne abgestrahlt werden, konnen den
Empfénger grundsitzlich auf zwei verschiedenen Wegen erreichen.

1. Bodenwellenausbreitung

Dieser Ausbreitungsweg, bei dem die Wellen quasi parallel zum Erdboden verlaufen, nennt
man Bodenwellenausbreitung (Bodenwelle). Je nach Hohe der Frequenz , ist die Reichweite
der Bodenwelle mehr oder weniger stark begrenzt. Be1 Wellenldngen um 80m (3500 — 3800
kHz) liegt sie je nach Tageszeit bei 100 bis 150 km. Bei 10 m Wellenldnge (28000 kHz bis
29700 kHz) nur noch bei 30 km.

2. ionosphirische Ausbreitung (Raumwelle)

Bei diesem Ausbreitungsweg werden die Funkwellen an der lonosphire reflektiert und zwar
in einer Hohe von 20 bis 250 km Hohe. Die Ionosphére besteht aus verschiedenen
iibereinanderliegenden Schichten, die aufgrund ihres unterschiedlichen Verhaltens den
Funkwellen gegeniiber, unterschieden werden kdnnen. Diese Schichten werden auch
Heaviside-Schichten (nach dem Endecker Heaviside) genannt.

3.5.2Ausbreitung von Grenzwellen

Grenzwellen haben keine eigene Ausbreitungscharakteristik.

Im unteren Bereich, wo sie an die Mittelwellen grenzen, haben sie iiberwiegend deren
Eigenschaften. Im oberen ,,Grenzbereich* hingegen weitgehend die der Kurzwellen. Die
Reichweite liber die Bodenwelle muss auf funkausriistungspflichtigen Schiffen tagsiiber
wenigsten 150 sm betragen. Nachts wird die Grenzwelle ebenfalls an der Ionosphére
reflektiert. Dies fiihrt zu erheblich groeren Reichweiten als am Tage.

3.5.3 Ausbreitung in verschiedenen Kurzwellen (HF)-Frequenzbidndern

Kurzwellen breiten sich als Raumwellen und als Reflektion an der Ionosphére aus. Eine
typische Anwendung von KW ist die Ubertragung iiber grofle Distanzen, durch die Nutzung
der Reflektionen an der lonosphére.
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Je nach Hohe der Frequenz und Tageszeit kann man mit der Kurzwelle einmal um den Erdball
,.funken®.

Der Totalausfall im Kurz- und Langwellenbereich fiir einige Minuten bis zu mehreren
Stunden kann auftreten, wenn in der Chromosphére der Sonne sogenannte Flares auftreten.
Flares heift iibersetzt ,,rasch ansteigende und wieder abklingende Leuchterscheinung®. Mit
thm ist eine sehr hohe Rontgenstrahlung verbunden. Trifft dies erh6hte Rontgenstrahlung bei
der Erde ein, dann fiihrt sie zu einer verstirkten lonisation der niedrigen, reflektierenden
Schichten und damit zur Ddmpfung oder Vernichtung der Grenz- und Kurzwellen. Dieser
Effekt wird auch als Mdgel-DellingerEffekt bezeichnet.

3.5.4Ausbreitung von Ultrakurzwelle (VHF) und Ultrahohe (UHF)-Frequenzen

Ultrakurzwellen breiten sich gradlinig (quasi-optisch) aus. D.h. soweit das Auge von der
Antenne aus gesehen reicht, soweit reichen auch die UKW-Funkwellen. Je hoher die
Sendeantenne und je hoher die Empfangsantenne angebracht sind, desto weiter kann ich
senden. Im terrestrischen Seefunkdienst ist die durchschnittliche Reichweite etwa 30
Seemeilen (sm). Bei digitaler Ubertragung kann etwa die doppelte Reichweite im Vergleich
zur analogen Ubertragung erzielt werden.
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3.6Kenntnisse der Betriebsarten

3.6.1DSC (Digital Selektive Calling)

Neben den Satellitensystemen ist DSC das zweite Standbein im GMDSS (Global Maritime
Distress and Safety System).

DSC ist vorgesehen fiir:
Alarmierung Schiff — Land,
Alarmierung Schiff — Schiff,
Alarmierung Land — Schiff
und zwar fiir folgende Anrufe

Distress,

Distress Relay,

Dringlichkeits- und Sicherheitsanrufe,

Anrufe im 6ffentlichen Verkehr (Routineanrufe).

Die Uberwachung der DSC-Not- und Sicherheitsfrequenzen erfolgt automatisch auf
UKW- Kanal 70,

GW 2187,5 kHz und

fiinf Frequenzen im Kurzwellenbereich.

3.6.2Sprechfunk

Sprech-Seefunkdienst ist ein Seefunkdienst, der im Sprechfunkverkehr abgewickelt wird.
Sprech-Seefunkstellen diirfen auch mit Funktelexeinrichtungen ausgeriistet sein.

Der Sprech-Seefunkdienst wird in folgenden Wellenbereichen abgewickelt:
1. Grenzwelle (GW): 1605 kHz bis 3800 kHz

2. Kurzwelle (KW): 3800 kHz bis 27,5 MHz

3. Ultrakurzwelle (UKW): 156 MHz bis 174 MHz

Der Verkehr darf, mit Ausnahme des Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsverkehrs, nur auf
Arbeitsfrequenzen abgewickelt werden.

Seefunkstellen (SeeFuSt) diirfen mit Luftfunkstellen Sicherheitsfunkverkehr auf den UKW-
Kanilen 06 und 16 durchfiihren. Es gilt das Betriebsverfahren des Seefunkdienstes.
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Sprechfunkverkehr zwischen Seefunkstellen und Kiistenfunkstellen (KiiFuSt) wird im
allgemeinen auf zwei Frequenzen abgewickelt, d.h. SeeFuSt und KiiFuSt benutzen
unterschiedliche Sendefrequenzen (Duplex-Betrieb). Sind diese Frequenzen einander fest
zugeordnet, bezeichnet man sie als Sprechweg oder als Kanal. Hat eine KiiFuSt mehrere
Kandle, so konnen diese nummeriert sein (1. Kanal, 2. Kanal oder 1. Sprechweg, ... )

Auf UKW werden die Frequenzpaarungen unabhédngig davon, ob es sich um Frequenzen fiir
Simplex-Betrieb (senden und empfangen auf einer Frequenz) oder Duplex-Betrieb (senden
und empfangen) auf verschiedenen Frequenzen handelt, immer als Kanal bezeichnet.

3.6.3Funkfernschreiben

Im Seefunk wird nach dem von der Firma Philips in den 60er Jahren entwickelten SITOR-
Verfahren gearbeitet [SITOR= Simplex Telex over Radio]. Simplex heift, es wird
abwechselnd (jeweils 200 ms) gesendet und empfangen. Beim SITOR-Verfahren wird ein
priifbarer FED-Code [FED = Forward Error Detecting] verwendet.

Radiotelexverkehr ist zugelassen auf besonderen Frequenzen des Mittel-, Grenz-, Kurz- und
UKW-Bereichs. Radiotelex wird zwischen SeeFuSt und zwischen SeeFuSt und KiiFuSt
abgewickelt. Der Verkehr wird gegenwirtig jedoch fast ausschlieBlich auf der Kurzwelle
abgewickelt. In allen Kurzwellenbéndern (4, 6, 8, 12, 16 und 22 MHz) gibt es eine grofe
Anzahl von »gepaarten« Frequenzen (jeweils eine fiir die KiiFuSt und eine dazugehorige fiir
die See-FuSt). Radiotelex kann in zwei verschiedenen Betriebsarten durchgefiihrt werden:
ARQ und FEC.

Das ARQ-Verfahren [ARQ = Automatic Repetition Request = Fehlerkorrektur durch
automatische Riickfrage] wird in der Regel immer dann verwendet, wenn nur zwei
Funkstellen miteinander arbeiten. Voraussetzung ist allerdings eine zweiseitige Verbindung
(beide Stationen senden abwechselnd), auch wenn die Verbindung nur in eine Richtung geht.

Um Funkfernschreibverbindungen »mitschreibsicher« (abhorsicher) zu machen, wird jede
ARQ-Verbindung mit einem Selektiv-Anruf eingeleitet. Zu diesem Zweck haben SeeFuSt
noch tiberwiegend eine 5-stellige Selektivrufnummer (neue SeeFuSt: Selektivrufnummer =
MMSI), die beim Einbau der Anlage fest einprogrammiert wird. KiiFuSt haben zur Zeit noch
iiberwiegend 4-stellige Selektivrufnummern. Einige KiiFuSt arbeiten aber bereits zusétzlich
mit der 9-stelligen MMSI. Die Selektivrufnummern der KiiFuSt enthélt das Handbuch
»Nautischer Funkdienst«. Lyngby Radio hat z.B. die Selektivrufnummer 0832. Fiir den Anruf
wird die Nummer iiber die Tastatur eingegeben und mit <Enter> der ARQ-Anruf gestartet.
Wenn die gerufene Station den Anruf angenommen hat, d.h. »eingephast« hat, wird dies bei
modernen Geréten durch die griine LED mit der Bezeichnung »Lock« angezeigt.
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Die rufende Station ist der »Master«, denn ihr Takt bestimmt den Rhythmus der Ubertragung.
Die gerufene Station ist der »slave«. Diese Zuordnung bleibt wahrend der ganzen Verbindung
erhalten, auch wenn die Senderichtung wechselt. Die Ubertragung der Nachricht erfolgt in
Blocken zu je 3 Zeichen (in ca. 200 ms). Jeder Dreierblock wird von der Empfangsstelle auf
Fehlerfreiheit tiberpriift. Danach erfolgt entweder automatisch die Anforderung der
Wiederholung des gestort empfangenen Blocks durch ein spezielles
Wiederholungskommando oder der Abruf des néchsten Dreierblocks durch ein spezielles
Kontrollsignal der Empfangsstelle. Eine Wiederholung wird solange angefordert, bis der
Dreierblock fehlerfrei empfangen wurde, dann geht die Ubermittlung weiter.

Das FEC-Collectiv-Verfahren [FEC = Forward Error Correction = Vorwirts-Fehlerkorrektur]
wird auch als »Broadcast« bezeichnet, weil es immer dann zur Anwendung kommt, wenn nur
eine Station sendet und viele andere diese Nachrichten empfangen sollen, z.B.:

Notverkehr

NAVTEX (allg. MSI)

Wetterberichte

Sammelanrufe

Funkpresse.

Der Code ist beim FEC-Verfahren der gleiche wie beim ARQ-Verfahren. Fehler konnen zwar
erkannt, aber von der in diesem Fall passiven Empfangsstelle nicht durch Anforderung einer
Wiederholung berichtigt werden. Um dennoch eine gute Ubertragungssicherheit zu erreichen,
werden alle Zeichen zweimal gesendet. Die Erst- und Zweitsendung sind ohne Pausen
ineinander verschachtelt. Die Empfangsstelle priift wie beim ARQ-Verfahren. Wenn ein
Zeichen einmal richtig empfangen wurde (entweder in der Erst- oder der Zweitsendung), wird
es ausgedruckt. Auch beim zweiten Mal gestort (fehlerhafte) empfangene Zeichen haben den
Ausdruck eines Storsymbols (Sternchen) zur Folge, oder sie 16sen einfach die Leertaste aus.

3.6.4Faksimile

Bei der klassischen Methode, Faksimiles zu iibertragen, wird eine Vorlage durch einen
Lichtstrahl abgetastet und daraus elektrische Signale in Form von Amplitudenschwankungen
erzeugt. Die zu iibertragende Vorlage wird dabei in einzelne Zeilen zerlegt und Zeile fiir Zeile
abgetastet, ihnlich wie der Ubertragung eines Fernsehbildes. Die so gewonnenen Bildsignale
werden einem Modulator zugefiihrt und mit Hilfe eines Hilfstragers iibertragen. Auf der
Empfangsseite werden die mit dem Hilfstrager iibertragenen Signale in einem Demodulator
demoduliert. Die so gewonnenen Bildsignale steuern die Schreibeinrichtung der FAX-Gerite
auf der Empfangsseite.
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Die Qualitiit der Ubertragung wird im wesentlichen von der Anzahl der Bildpunkte je Zeile,
der Anzahl der Zeilen/mm und der Anzahl der Zeilen/min bestimmt. International {iblich sind
60, 90, 120 und 240 Zeilen/min

3.6.5Daten

Unter Dateniibertragung ist die zweckgerichtete, ein- oder zweiseitige Ubertragung von
Zeichen oder Daten zu verstehen.

Da in der Datenkommunikation in aller Regel mit digitalen Signalen gearbeitet wird, sind
auch die Dateniibertragung und die Dateniibertragungssysteme ausschlieflich digital
aufgebaut. Die digitale Dateniibertragung basiert auf nur zwei, diskreten, sequent aufeinander
folgenden Zustdnden, den sogenannten Bits, die in der Regel durch zwei elektrische
Spannungspotentiale reprisentiert werden. Den Potentialen werden die logischen Werte 0 und
1 zugeordnet. Die zu iibertragende Nachricht ist in der Abfolge dieser Nullen und Einsen
codiert. Dabei entspricht bestimmten Wertebereichen des Signalparameters jeweils genau ein
Zeichen. Die einzelnen Zeichen werden durch endliche Intervalle voneinander getrennt und in
vorgegebenen Formaten, festgelegter Ubertragungsrichtung und
Ubertragungsgeschwindigkeit iibertragen.
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3.7Frequenzen, die dem mobilen Seefunkdienst zugewiesen sind.

3.7.1Benutzung der UKW- und Ultrahohen Frequenzen im mobilen Seefunkdienst

Der Frequenzbereich auf Ultrakurzwelle fiir den Seefunkdienst geht von 156 bis 174 MHz.
Dieser Frequenzbereich ist in sogenannte Frequenzkanile aufgeteilt. Die Kanile sind
nummeriert von 1 bis 28 und 60 bis 88. Je nach Art der jeweiligen Funkstelle sind die Kanéle
entsprechend zugewiesen und zwar fiir den Schiff-Schiff-Verkehr, dem Revier- und
Hafenfunkdienst, dem Schiffslenkungsdienst und dem Offentlichen Verkehr (z.B.
Kiistenfunkstellen).

Die Sendeleistung ldsst sich auf 1 Watt und 25 Watt schalten. Die kleine Leistung ist immer
dann anzuwenden, wenn sich die Gegenstation in unmittelbarer Nihe befindet.

Funkkanile, die international fiir das automatische Schiffsidentifizierungs- und
Uberwachungssystem (AIS) vorgesehen sind, tragen die UKW-Kanal-Bezeichnung AIS 1,
AIS 2 usw.

Die Ultrahohen Frequenzen (UHF) finden Verwendung z.B. fiir besondere Gerdte im mobilen
Seefunkdienst fiir den Funkverkehr an Bord.

3.7.2Begriff des Frequenzkanals, Simplex, Duplex und Semi-Duplex

Im Sprechfunk wird unterschieden zwischen dem Simplex-, Semi-Duplex- und Duplex-
Verfahren.

Simplex bedeutet soviel wie ,,einfach* oder ,,einzeln*:

Das Simplex-Verfahren ist das technisch einfachste Sprechfunkverfahren. Fiir Senden und
Empfangen wird nur eine Frequenz benutzt. Aus diesem Grunde kann, anders als sonst beim
Telefonieren iiblich, jeweils nur einer der Gespriachspartner sprechen, wihrend der andere hort
und umgekehrt (Wechselsprechen). Wenn ein Gespriachspartner zu Ende gesprochen hat, muss
er dieses dem anderen durch ,,over anzeigen und dann sofort die Sprechtaste loslassen.

Das Simplex-Verfahren muss auf Kanal 16 (156,8 MHz) oder auf den Schiff-Schiff-Kanédlen
angewendet werden.

Duplex bedeutet soviel wie ,,zweifach* oder ,,doppelt™.

Das Duplex-Verfahren ist technisch aufwindiger als das Simplex-Verfahren. AuBlerdem
werden zwei Frequenzen bendtigt, eine fiir Senden und eine fiir Empfangen. Jedoch kann
man, wie auch sonst beim Telefonieren, gleichzeitig sprechen und héren; man kann dem
Gesprichspartner ins Wort fallen (Gegensprechen).

Das Duplex-Verfahren findet z.B. statt im Verkehr mit einer 6ffentlichen Kiistenfunkstelle.
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Semi-Duplex bedeutet soviel wie (,,halb*) ein halbes Duplex-Verfahren.

Obwohl zwei Frequenzen benutzt werden, eine fiir Senden, eine fiir Empfangen, muss an
Bord aus technischen Griinden (z.B. nur eine Antenne zum Senden und Empfangen) wie im
Simplex-Verfahren jeweils umgeschaltet werden, d.h. zum Sprechen muss die Sprechtaste
gedriickt, zum Horen muss sie losgelassen werden.

3.7.3Not- und Sicherheitsfrequenzen GMDSS

Wihrend man im UKW-Seefunk den Kanal 16 (156,8 MHz) als Not- und Anruffrequenz
festgelegt hat, wird im GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) der Kanal 70
(156,525 MHz) als Digitaler Selektivruf fiir Not, Dringlichkeit, Sicherheit und Anruf
verwendet. Kanal 70 darf nicht fiir Sprechfunkaussendungen verwendet werden. In den
heutigen UKW-Seefunkgeriten ist dieser Kanal fiir den Sprechfunk automatisch gesperrt.

3.7.4Anruffrequenzen

Im UKW-Sprechdienst kann man andere See- und Kiistenfunkstellen tiber Kanal 16 erreichen.
Er ist als internationaler Not- und Anrufkanal festgelegt.

Um den Kanal 16 nicht iiberméBig zu belasten, sollten deutsche Kiistenfunkstellen
grundsétzlich auf deren Arbeitskanal gerufen werden. Sofern man den Arbeitskanal
auslandischer Kiistenfunkstellen weil3, sollte man auch hier den Anruf absetzen.

Im Digitalen Selektiv Anruf ist der Kanal 70 vorgesehen.

3.8Schutz der Notfrequenzen

3.8.1Schutzbereiche

Die Notfrequenz 156,8 MHz (Kanal 16) ist technisch dadurch geschiitzt, dass oberhalb und
unterhalb dieser Frequenz jeweils Schutz- bzw. Sperrbereiche eingerichtet wurden.

Sie umfassen die Frequenzen von 156,7625 bis 156,7875 MHz ~ Kanal 75 und 156,8125 bis
156,8375 MHz ~ Kanal 76.
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3.8.2Versuchssendungen auf Notfrequenzen

Versuchssendungen auf den Frequenzen fiir Not, Dringlichkeit und Sicherheit sind zu
vermeiden; falls dies jedoch nicht mdglich ist, muss angegeben werden, dass es sich um
Versuchsendungen handelt. Sie muss auf ein Mindestmal} beschrinkt werden und sollte stets
mit einer kiinstlichen Antenne oder/und mit verminderter Leistung durchgefiihrt werden.
(Test this is Nordland Nordland Nordland/DOPD [nicht linger als 10 Sek.])

3.8.3 Aussendungen wéhrend des Notverkehrs

Vorausgesetzt, dass der Notverkehr nicht gestort wird, diirfen in au8ergewohnlichen Féllen
Dringlichkeit- und Sicherheitsmeldungen wihrend einer Pause im Notverkehr angekiindigt
werden. Dabei darf das Dringlichkeits- oder Sicherheitszeichen nur einmal und mit
abgekiirztem Anruf unter Angabe der Arbeitsfrequenz (Kanal), auf der die Meldung verbreitet
wird, gesendet werden.

3.8.4Vermeidung von schidlichen Stérungen

Alle Seefunkstellen miissen so betrieben werden, dass sie andere Funkverbindungen und
Funkdienste nicht storen, die ordnungsgemal nach den Bestimmungen arbeiten. Sie sind
verpflichtet, die abgestrahlte Leistung auf ein Mindestmal} zu beschridnken, so dass ein
zufriedenstellender Funkverkehr gewiéhrleistet ist und die Frequenzen so verwendet werden,
wie sie in der Frequenzzuteilung angegeben sind.

Die Seefunkstellen diirfen zwischen den Anrufen keinen Trager aussenden (Sprechtaste
loslassen!). Das Aussenden tiiberfliissiger, falscher oder irrefithrender Zeichen ist untersagt.

3.8.5Verhinderung unzuléssiger Aussendungen

Um unnétige Stérungen des Funkverkehrs zu vermeiden, ist es untersagt, Vorrichtungen (z.B.
Tonbandgerite) zu ununterbrochenen oder wiederholten Aussendung von Anrufen oder
Kennungen zu benutzen. Unbefugten ist die Benutzung der Funkgerite fiir Musik- oder
Sprechdarbietungen nicht gestatt. Der Inhaber der Frequenzzuteilung kann haftbar gemacht
werden.
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3.9Fernmeldegeheimnis

Bereits im Grundgesetz ist verankert, dass jeder das Fernmeldegeheimnis zu wahren hat. Hier
wird besonders herausgestellt:

Personen, die mit der Bedienung oder Beaufsichtigung der Seefunkstelle befasst sind,
miissen das Fernmeldegeheimnis wahren. Ebenso miissen alle Personen, die vom Inhalt
oder auch nur von dem Vorhandensein von Seefunkgespriachen und Seefunktelegrammen
oder von jeder anderen durch den Funkdienst erlangten Nachricht aufgrund ihrer
dienstlichen Tétigkeit Kenntnis erhalten, dartiber Stillschweigen bewahren.

Insbesondere ist folgendes zu beachten:

a) Es ist unzuldssig, Funksendungen zu empfangen, die nicht fiir die Aufnahme durch die

b)

Seefunkstelle zugelassen oder nicht fiir sie bestimmt sind.

Die Schweigepflicht gilt fiir simtliche Mitteilungen, die iiber die Seefunkstelle abzuwickeln
sind. Sie erstreckt sich auch auf die ndheren Umstidnde des Funkverkehrs, vornehmlich
darauf, ob und zwischen welchen Personen Funkverkehr stattgefunden hat. Das gleiche gilt
fiir alle unabsichtlich empfangenen Funksendungen. Diese diirfen weder aufgezeichnet, noch
Dritten mitgeteilt, noch irgendwie verwendet werden.

Die Beaufsichtigung der Seefunkstelle obliegt dem Kapitdn/Schiffsfiihrer oder seinem
Stellvertreter, solange dieser das Schiff tatsdchlich fithrt. Dem Kapitén/Schiffsfiihrer
gegeniiber besteht die Pflicht zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses nicht, wenn die
Sicherheit des Schiffes gefahrdet ist.

Verlangt der Kapitén, dass Sendungen, die nicht fiir die eigene Seefunkstelle bestimmt
sind, abzuhoren sind, so ist dariiber ein Vermerk zu verfassen und vom Kapitin
gegenzeichnen zu lassen (Eintrag ins Funktagebuch).

Meldungen ,,An alle Seefunkstellen* (Wetterberichte, Nautische Warnnachrichten,
Sammelanrufe usw.) unterliegen nicht dem Fernmeldegeheimnis.

Auf Sportbooten ist es auf engem Raum oft schwierig, die Bestimmungen einzuhalten.
Nach Moglichkeit sollten alle Personen, die nicht mit der Funkverbindung zu tun haben,
den Raum verlassen. Auf jeden Fall ist nicht der Lautsprecher bei Funkverbindungen
einzuschalten.

Auch gegeniiber den engsten Freunden und Familienmitgliedern ist das Funk- bzw.
Fernmeldegeheimnis zu wahren.
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4Hausaufgaben Lektion 1
lhre Losungen bitte zur Korrektur an ABC senden.

Name:
Anschrift:

1. Was bedeutet die Abkiurzung SOLAS?

2. Wie heil3en die ,Goldenen Funkregeln?

3. Was bedeutet die Abkirzung IMO?

4. Was ist eine Kistenfunkstelle?

5. Welche Nachrichten darf ich jedermann mitteilen, ohne gegen das
Fernmeldegeheimnis zu
verstollen?

6. Wer darf eine Funkanlage benutzen?

7. Was bedeutet die Abklrzung ,RR“?

8. Was ist eine Seefunkstelle?

9. Wann und von wem erhalt eine Seefunkstelle ein Rufzeichen mit vier
Buchstaben?

10.Was bedeutet die Abkirzung ,ITU bzw. UIT“?

11.Was ist eine MMSI-Nummer?
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12. Was bedeutet die Abklrzung ,SAR*?

13.Was ist unter ,Funkverkehr an Bord“ zu verstehen?

14.Was regelt die Schiffssicherheitsverordnung?

15.Was ist unter ,Duplex, Semi-Duplex und Simplex“ zu verstehen?

16.Was ist ein Sammelrufzeichen?

17.Welche Kanale sollten deutsche Sportboote im Schiff-Schiff-Verkehr benutzen?

18.Welche Kanale sind fur den Funkverkehr an Bord zu benutzen und mit welcher
Sendeleistung sollte gearbeitet werden?

19.Was bedeutet die Abkurzung ,BSH*?

20. Wer darf eine Funkanlage bedienen?

© ABC Wassersport GmbH
Pettenkoferstr. 17, 80336 Miinchen, Tel. 089/533012 Fax 089/533013

www.abc-wassersport.de, info@abc-wassersport.de



http://www.abc-wassersport.de/

	1Einführung
	2Vorschriften für den Seefunkdienst
	2.1Internationale Fernmeldeunion (ITU)
	2.2Die Vollzugsordnung für den Funkdienst (VO Funk)
	2.3Telekommunikationsgesetz (TKG)
	2.4Das Internationale Übereinkommen zum Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS) 
	2.5Schiffssicherheitsverordnung (SchSV)

	3Allgemeine Grundkenntnisse über den mobilen Seefunkdienst
	3.1Verkehrsarten im Bereich des Mobilen Seefunkdienstes
	3.1.1Not-, Dringlichkeits- und Sicherheitsverkehr
	3.1.2Öffentlicher/nichtöffentlicher Nachrichtenaustausch

	3.2Funkstellen im Bereich des mobilen Seefunkdienstes
	3.2.1Seefunkstellen
	3.2.2Küstenfunkstellen
	3.2.3Lotsenstationen, Revier- und Hafenfunkstellen
	3.2.4Luftfunkstellen des SAR-Dienstes (SAR = search and rescue)
	3.2.5Rettungsleitstelle ( Maritime Rescue Coordination Center [MRCC])

	3.3Urkunden, Befähigungsnachweise und Dienstbehelfe
	3.4Grundkenntnisse über Frequenzen und Frequenzbänder
	3.4.1Beziehung zwischen Frequenz und Wellenlänge
	3.4.2Maßeinheiten für Frequenzen: Hz, kHz, MHz, GHz
	3.4.3Unterteilung des Frequenzspektrums

	3.5Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen
	3.5.1Ausbreitungsformen
	3.5.2Ausbreitung von Grenzwellen
	3.5.3Ausbreitung in verschiedenen Kurzwellen (HF)-Frequenzbändern
	3.5.4Ausbreitung von Ultrakurzwelle (VHF) und Ultrahohe (UHF)-Frequenzen

	3.6Kenntnisse der Betriebsarten
	3.6.1DSC (Digital Selektive Calling)
	3.6.2Sprechfunk
	3.6.3Funkfernschreiben
	3.6.4Faksimile
	3.6.5Daten

	3.7Frequenzen, die dem mobilen Seefunkdienst zugewiesen sind.
	3.7.1Benutzung der UKW- und Ultrahohen Frequenzen im mobilen Seefunkdienst
	3.7.2Begriff des Frequenzkanals, Simplex, Duplex und Semi-Duplex
	3.7.3Not- und Sicherheitsfrequenzen GMDSS 
	3.7.4Anruffrequenzen

	3.8Schutz der Notfrequenzen
	3.8.1Schutzbereiche
	3.8.2Versuchssendungen auf  Notfrequenzen
	3.8.3Aussendungen während des Notverkehrs
	3.8.4Vermeidung von schädlichen Störungen 
	3.8.5Verhinderung unzulässiger Aussendungen

	3.9Fernmeldegeheimnis

	4Hausaufgaben Lektion 1

